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Stidtische Frauenbefragung zum Frauenstimmrecht
Liebes Mitglied,

Der ,,Staatsbiirgerin” liegt dieses Mal ein Postcheckformular fiir
einen Extrabeitrag bei. Wie Sie aus der Presse ersehen, haben wir einen
Propagandafeldzug fiir unsere Sache betr. Frauenbefra-
gung gestartet. Zum ersten mit der Frauenzentrale und den ihr ange-
schlossenen Vereinen zusammen und zweitens unser Verein allein mit
ainer Artikelserie an sechs aufeinanderfolgenden Tagen
an gleicher Stelle im Tagblatt der Stadt Zirich.*

Wir bitten Sie nun herzlich, die aus dieser Aktion entstehenden
Unkosten mit einem Mindestbeitrag von Fr. 2.— decken zu
helfen. Wer sich zu einem besondern »Lupt” entschliessen kann, sei im
Namen unserer Bestrebung besonders gepriesen.

Diese einmalige, fir uns sehr giinstige Gelegenheit einer Ziircher
Frauenbefragung, sind wir verpflichtet zu unterstiitzen.

Wir freuen uns im voraus auf Ihr Verstindnis und griissen, mit
Thnen auf guten Erfolg hoffend. Der Vorstand.

S A O e e R I P A P e B e T St P 71

Aktuelle oder konventionelle Staatsbiirgerkunde?
Zur Frage des staatskundlichen Unterrichts und Leitfadens

Im Winter 1950/51 lautete das zentrale Diskussionsthema der Zo-
fingia. ,,Bedeutel die xunehmende wirtschaftliche Konxzentration eine Ge-
Jahr fiir die politische Willensbildung?” Fin junger Akademiker bemerkte
dazu: ,,Seien wir doch ebrlich: Die Konzentration in der Wirtschaft, die
Verflechtung von Wirtschaft und Staat, das sind Dinge, von deren Bewil-
tigung und positiven Losung dein und mein Schicksal abhingen. Danach
richtet sich bisweilen Krieg oder Frieden, Not oder Woblstand. Und nun,
wir intellektuellen Laien, wir Ingenieure, Aerzte, Theologen, Chemiker,
Lebrer, wie steht es mit unserm Wissen, mit unserer Meinungsbildung in
dieser Materie? Wir sind mebr oder weniger abnungslose Kinder, im
besten Falle verzweifelte Staatsbiirger, die sich bei entsprechenden Ab-
stimmungen resigniert im Haar kratzen und die eigene Antwort auf diese
komplizierten Probleme verschieben” (Zofingia 1950/51, Nr. 4, S. 206).
Nun liegt natiirlich diese Ahnungslosigkeit vor allem in der Sache selbst
begriindet, d.h. in der uniibersichtlich gewordenen Welt der modernen
Demokratie. Indessen riihrt sie meist eben auch daher, dafl wir unsern,
Schiilern die politische Realitit von heute gar nicht mehr darbieten,
sondern ihnen auf konventionelle Weise ein veraltetes Idealbild der De-
mokratie vorfithren. Die Demokratie unserer Staatskunde ist meist ein
idealtypisches Modell, das der aufklirerischen Verfassungslehre des 18.
Jahrhunderts entnommen 1st, und das wir dann der politischen Wirklich- .
keit einfach gleichsetzen. Es mag eine Zeit gegeben haben — etwa vor

* Siehe Umschlagseiten 2, 3 und 4 dieser Nummer mit dem Text der Inserate:



achtzig Jahren —, wo die damals radikal durchgesetzte formale politi-
sche Freiheit und Gleichheit so etwas wie eine Uebereinstimmung zwi-
schen der Staatsverfassung und der politischen und sozialen Realitit der
sogenannten ,,realen Verfassung” bewirkt haben mag. Zumindest scheinen
unsere Vorviter daran geglaubt zu haben, dafl sich diese Realitit threm
Staatsideal beinahe zwingend anpassen werde. Je weiter sich nun aber
der heutige Staat von diesem Staatsideal entfernte, um so konventioneller
und abstrakter wurde der staatsbiirgerliche Unterricht und um so weniger
tiberwindet er die obenerwihnte Ahnungslosg1ke1t Wohl bringen wir an
jenem Bilde einzelne Korrekturen an, wir sprechen von Staatsinterven-
tionismus, von zunehmender Sozialpolitik usw. Doch tun wir in der Regel
nie den entscheidenden Schritt, an Stelle des Modells die politische Rea-
litdt zu setzen!

Wenn wir von politischer Realitit sprechen, méchten wir nicht falsch
verstanden werden, als ob wir einem primitiven Positivismus huldigten.
Selbstverstindlich schliessen wir aus dieser Realitit die ideelle, die norm-
hafte Komponente des staatlichen Lebens nicht aus. Jedes Staatswesen
ist ja Ausdruck einer hinter und tber ihm stehenden Idee des Staates,
und diese soll im staatsbiirgerlichen Unterricht deutlich hervorgehoben
werden. Aber da der Staat daneben ebenso stark im Spannungsfeld ge-
sellschajtlicher und wirtschaftlicher Krifte steht, so finden auch diese
thren Niederschlag sowohl in der geschriebenen wie in der ungeschrie-
benen Verfassung. Unsere Staatskunde trigt ja diesem Verhdltnis inso-
fern Rechnung, als sie die foderalistische Komponente durchaus bertick-
sichtigt. Der gegenwirtig so aktuellen Verklammerung von Politik, Wirt-
schaft und Gesellschaft jedoch trigt sie kaum Rechnung, obwohl sie von
der neuesten Soziologie, der Staatsrechtslehre und der politischen Wis-
genschaft zur Gentige erforscht ist. Offenbar deshalb, weil diese Ver-
hiltnisse sich nur zum geringsten Teil in der geschriebenen, sondern eben
zur Hauptsache in der ungeschriebenen Verfassung niedergeschlagen ha-
ben. Und da hapert es nun eben meistens ganz einfach an den notwen-
digen Kenntnissen des Lehrers. Nicht umsonst hat der Basler Historiker
Hermann Bichtold vor vierzig Jahren geschrieben: ,,Das primdre
Problem (sc. des staatsbiirgerlichen Unterrichts) heifit nicht: wie soll
der Lebrer dem Schiiler staatsbiirgerliches Wissen vermitteln, sondern
wie sollen dem Lebrer diese Dinge vermittelt werden”. Gerade aus die-
sem Grunde wire der Lehrer nun glicklich, mindestens in der staats-
kundlichen Literatur eben das zu finden, was er selbst allenfalls nicht
wieif3.

Wie steht es nun aber in dieser Beziehung mit der staatskundlichen
Literatur der Schweiz? Wie weit kann sie einem aktuellen Unterricht
dienen? Wie weit ist sie konventionell orientiert? Wir besitzen ja eine
Reihe an sich vorziiglicher staatsbiirgerlicher Leitfaden! Greifen wir,
zur Illustration, zwei der bekanntesten heraus und priifen sie kurz auf
~ unser Anliegen hin: Otto Weiss, Volk und Staat der Schweizer,
3. Auflage, Ziirich 1948 (Schulthefl), und Adolf Graf/KarlFelix,
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Schweizerische Staatskunde, 2. Auflage, Zirich 1953 (Schweizerischer
Kautminnischer Verein).

Beide ILeitfaden bringen zuerst einen Ueberblick iiber Geschichte,
Land und Volk, wobei Weiss die schweizerische Volkswirtschaft und
die kulturellen Verhiltnisse breit schildert. Darauf verzichten G raf /
Felix, da sie sich ihren Abrif}, der in erster Linie fiir Handelsschiiler
bestimmt zu sein scheint, wohl durch die Wirtschaftskunde von Schiitz
erginzt denken. Dann folgen beidenorts Kapitel iiber Staatsform, Staats-
aufbau, Parteien, Rechte und Freibeiten der Biirger und Staatsaufgaben.
In diesen Abschnitten finden wir z. B. eine Uebersicht iiber die wichtig-
sten Staatsformen. Graf / Felix fiigen einen besondern Abschnitt
iiber die Eigenarten der schweizerischen Regierungsbildung bei. Im Ka-
pitel ,Staatsaufbau” schildert Weiss das formale Funktionieren der
Demokratie (z.B. Unterschiede zwischen Gesetz, Beschlufl und Verord-
nung, Interpellation und Motion usw.). Die Parteien sieht er mehr von
thren leitenden Ideen her. Unter der Rubrik der ,,Rechte’ vermitteln
Graf /Felix z B. einen aufschlufireichen Ueberblick iiber das Schwei-
zer Biirgerrecht (bis 1952 nachgefiihrt). Weiss geht bei den ,,Staats-
aufgaben” stark auf den wirtschaftlichen Interventionismus sowie auf
die Kulturpolitik ein, beriihrt dagegen die Verfassungsrevision von 1947
kaum. Graf / Felix haben in der 2. Auflage einen besondern Ab-
schnitt iber die Sozialgesetzgebung beigefiigt. Unter dem Titel ,,Was
zu tun bleibt” bringen sie Ueberlegungen zum Spannungsverhiltnis zwi-
schen Industrie und. Landwirtschaft, zur Vermassung und Landflucht.
Ausgezeichnet ist in beiden Leitfaden die Aussenpolitik und das Wehr-
wesen behandelt, bei Graf / Felix bis in die Gegenwart nachgefiihrt.
Wir ersehen aus dieser kurzen Zusammenfassung, dafl beide Leitfaden
die staatsbiirgerlichen Probleme aus der rein formal-politischen Sicht
heraus ausgezeichnet behandeln. Gerade darum vermégen sie zwar einem
konventionellen Unterricht vorziiglich zu geniigen, nicht aber einem ak-
tuellen. Ich bin mir der Schwierigkeiten, einen aktuellen staatsbiirger-
lichen Leitfaden zu verfassen, voll bewuflt und hoffe darum auch, meine
Gedankengidnge werden nicht als Vorwiirfe gegeniiber den Lehrbuch-
verfassern aufgefafit, sondern als das, was sie sind: als Vorschlige zuw
gemeinsamen Erarbeitung einer neuen methodischen Grundlage.

Wir miissen, scheint mir, den Ausgangspunkt in folgender grund-
siatzlicher Erkenntnis suchen: Der aktuelle Staat, der Planer, Organisator
und Lenker der Wirtschaft geworden ist, ist nicht allein von seinem
erweiterten Aufgabenkreis her zu betrachten (Staatsinterventionismus,
Staatssozialismus, Sozialpolitik usw.), sondern auch von seiner — eben
durch diese Aufgabenerweiterung bedingten — verinderten Staatsstruktur
und dem ebenso verwandelten Rechisaufbau her. Darum verlangen die
fiir jede Staatskunde konstituierenden Kapitel iiber Staatsform, Staats-
aufbau, Freiheiten und Rechte, Parteien eine gewisse Gewichtsverschie-
bung und Erweiterung. Unser gegenwirtiger Staat ist viel uniibersichtli-
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cher und vielschichtiger geworden, als es das konventionelle Staatsbild
haben will. Er befindet sich — nach einem Urteil des bekannten Berner
Nationalokonomen F. Marbach — in einer ,,Unio mystica” mit den
zahlreichen Derbinden, die unser gesellschaftliches und wirtschaftliches
Leben fast vollkommen durchorganisiert und den Staat infiltriert haben.
Denn sie bilden infolge ihrer zahlreichen Funktionen 6ffentlicher Art
einen unentbehrlichen Teil des modernen Staates, obschon sie meist ,,zur”
Gebilde des privaten Rechtes sind. Aber gerade diese Zwitterstellung ist
es, die nun nicht nur die Ursache ihrer umstrittenen politischen und
staatsrechtlichen Stellung ist, sondern auch mit zu den Schwierigkeiten
gehort, das moderne Staatsgeschehen unsern Schiilern plausibel zu ma-
chen 1,

Zwischen das Individuum und das souverine Volk, diese beiden
Grundsdulen des liberalen Verfassungsrechtes, hat sich der Ring der
modernen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Organisationen gelegt.
Damit ist neben dem Aufbau von Gemeinde, Kanton und Bund die heute
viel wichtigere Stufenleiter von Berufsgemeinschaft, Berufsverband und
Spitzenverband getreten. Der Berufsverband — besitze er nun die Form
einer Gewerkschaft, eines Kartells, eines gewerblichen Verbandes, einer
bauerlichen (z.B. einer Milchgenossenschaft) oder eventuell auch einer
gewerkschaftlich organisierten Schulsynode — hat heute weitgehend die
Rolle eines halbéffentlichen Verwaltungskirpers erhalten, d.h. de facto
eines ,,Staates im Staate”. Denn seine Macht iiber die ihm freiwillig oder
unfreiwillig eingeordneten Mitglieder ist heute in vielen Fillen — infolge
wirtschaftlichen und moralischen Druckes oder staatlicher Beihilfe —
wohl ebenso zwingend wie diejenige des Staates selbst.

Um nicht in blofl negativer Kritik zu verharren, méchte ich im
folgenden zu skizzieren versuchen, welcher Erginzung ein Leitfaden be-
diirfte, um dem Anspruch der akfuellen Staatsbiirgerkunde zu geniigen.

Von allen diesen fiir das &ffentliche Leben heute so eminent wich-
tigen Koérperschaften sollte der Schiiller gar nichts vernehmen, sollte ein
staatskundlicher Leitfaden nur in einigen Sitzen etwas andeuten? Nicht
als ob wir hier einer vollstindigen Aufzihlung das Wort redeten! Aber
in einem Abschnitt ,,Die Wirtschaftsverbinde und das kollektive Recht”
liefe sich etwa zeigen, auf welchen Wegen und mit welchen Mitteln heute
der Verband seine Mitglieder organisiert, wie er Zwangsgewalt erlangt,
wie er Auflenstehende erreicht oder sogar vernichtet, wie er eine fir
seine Mitglieder de facto zwingende Gerichtsbarkeit mit Strafsystem auf-
baut, welche die staatliche oft sogar ausschaltet. Man miifite sich dabei

1 Einer unserer Staatsrechtler schildert diesen Prozefl folgendermafien: ,,Die
Staatstitigkeit begibt sich immer mebr auf das Feld der privatwirtschaftli-
chen Unternebmung und des éffentlich-rechtlichen Vertrags, entziebt sich
in der Submissionspraxis der Verbindlichkeit der Grundrechte und iiber-
irdgt Rechissetzungsfunktionen an private Verbinde. Dadurch wird die
Rechisgleichbeit durchbrochen” (NZZ, Blatt 2297, 1953).




an einige geeignete Paradigmata halten. An solchen fehlt es ja nicht. So
lielen sich z.B. typische Beispiele fiir kollektive Ordnungen finden, die
auf sogenannten Exklusivvertrigen beruhen, d.h. Vertrigen, welche den
s»Markt schlieflen”, indem sie Gruppen, die auf verschiedenen Produk-
tions- oder Handelsstufen stehen, gegenseitig verpflichten, nur mit den
Mitgliedern der vertragsschlieSenden Gruppen zu verkehren. Dabei miif3-
te auch der sehr hiufige Exklusivvertrag zwischen den Unternehmern
und Gewerkschaften Erwihnung finden, wie er etwa am Beispiel der
schweizerischen Buchdruckerkorporation am besten illustriert wiirde. Und
hier wire der Ankniipfungspunkt, um iiber das ganze Gebiet des Gesamt-
arbeitsvertrages und das kollektive Arbeitsrecht zu reden. In einem Lan-
de, wo bald gegen eine Million Arbeiter in etwa 1400 Gesamtarbeitsver-
trigen thre wichtigsten beruflichen Vereinbarungen finden, darf eine
Staatskunde dieses Gebiet nicht mehr mit diskretem Stillschweigen oder
mit der bloflen Erwihnung des Namens iibergehen. Da der Vertrag den
Charakter eines Gesetzessurrogates besitzt und das Gesetz vielfach auch
verdringt, so hat dieses Problem ja auch grundsitzlich staatsrechtlichen
Charakter. Heute herrscht immer mehr die Tendenz vor, auf dem Gebiete
des Arbeitsrechtes die staatliche Gesetzgebung zugunsten der kollektiven
abzubauen, d.h. das Gesetz durch den Vertrag zu ersetzen. In diesem
Zusammenhang wire aber nicht nur von der Allgemeinverbindlicherkli-
rung der Vertriage durch den Staat zu reden, sondern auch von allen jenen
Fillen, wo der Staat private Verbinde zu Zwangsorganisationen umge-
staltet und sie damit direkt oder indirekt zu ganz staatlichen Gebilden
erhebt. Als bestes Beispiel konnte hier die Organisation der Milch-, Kise-
und Butterorganisationen dienen, ferner das Uhrenstatut, die korporative
Sonderordnung der Uhrenfabrikanten und -arbeiter, nicht zu vergessen
jene Fille, wo der Staat durch seine Submissionen (Arbeitsvergebung)
dem privaten Verband die Vorzugsstellung eines Monopols einriumt.

Ebenso wichtig wire es, zu sehen, welche Aujgaben éffentlichen Cha-
rakters diese Korperschaften mit oder ohne Auftrag des Staates erfiillen
(Regelung von Preis, Lohn, Berufsausbildung, Arbeitsvermittlung, Waren-
vermittlung, Verteilung der Kontingente im Auflenhandel usw.). Brst
wenn der Schiiler sihe, wie der frither ,freie Markt” gerade dort, wo
der entscheidende Mechanismus der freien Lohn- und Preisbildung spielen
sollte, nicht nur vom intervenierenden Staat, sondern durch ein von ihm
halb gestiitztes, halb geschiitztes ,privat-kollektivistisches Wirtschafts-
system’’ geregelt wird, erhielte er die fiir das Begreifen der gegenwirtigen
hochpolitischen Preis- und Lenkungsfragen so notwendigen Verstindnis-
kategorien. Dann wiirde er auch die Schlagworte von Wirtschaftsfreiheit,
Staatswirtschaft, Staatseingriff im richtigen Lichte sehen, nimlich auf
dem Hintergrund der gegenseitigen Verzahnung von staatlicher und ver-
bandlicher Titigkeit. Selbstverstindlich liefle sich dieser ganze Fragen-
komplex auch, wie das Graf / Felix andeutungsweise (S. 41/42) tun,
unter die Abschnitte ,,Gewerbe- und Vereinsfreibeit” rubrizieren. Nur
sollte man diese so eminent wichtigen Fragen nicht in dieser Kiirze be-
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handeln, und vor allem die staatsrechtliche Seite ihrer Problematik nicht
ganz iibergehen.

Auch der Abschnitt iiber die Gewaltentrennung erfordert heute eine
gewisse Korrektur. Das Schwergewicht in der Gewaltenverteilung hat sich
heute de facto derart zugunsten der Exekutive und der beinahe zu einer
neuen Gewalt aufsteigenden Biirokratie verschoben, dafl die Rolle des
Parlamentes eine ganz andere geworden ist, als sie im liberalen Verfas-
sungsrecht vorgesehen war. Das Stichwort ,,Gesetzesinflation” (Grat /
Felix, S. 58) geniigt fiir diesen Tatbestand insofern nicht, als ja heute
das ganze Gesetzgebungsverfabren ein total anderes geworden ist. Die
Staatskunde miifite die Entstehung der Gesetze nach Artikel 32, Alinea 3,
der Bundesverfassung genau erliutern und hitte auch einiges tiber die
wichtigsten wirtschajtlichen Spitzenverbinde (Zahlen, Organisation usw.)
und ihr Verhilitnis zur Biirokratie und Exekutive (z. B. Preisberechnungen
und ,,politische Preise”’) zu sagen. Auch das Stichwort , Verwirtschaji-
lichung der Politik” (Graf / Felix, S. 57) bote Gelegenheit, auf diesen
Fragenkomplex noch niher einzugehen. Dabei liefe sich das Problem der
wirtschaftlichen (klassen- oder gruppenmifligen) Interessenvertretung so-
wohl vom Standpunkt des Staatsrechtes aus betrachten (Wandlung des
liberalen Reprisentationsstaates in einen pluralistischen Parteienstaat mit
der Struktur eines Stinde- oder Korporationenstaates) wie von demjeni-
gen der Parteien. Denn heute sind ja die Parteien fast ausnahmslos mehr
oder weniger starke Vertreter von Wirtschaftsinteressen; darum scheint
mir eine kurze soziologische Durchleuchtung ihrer Vertreter und ihrer
Anhingerschaft unentbehrlich.

Keineswegs soll nun aber durch solche Betrachtungsweise im Schiiler
der Bindruck erweckt werden, als ob sich alle diese Vorginge mit zwin-
gender Notwendigkeit ergeben hitten, so dafl er sich einem gewissen
Fatalismus hingibe. Darum begriifien wir es, dafl bei Graf / Felix
in einem letzten Abschnitt ,,Was bleiben mufy und was zu tun bleibt” der
Schiiler zur Mitarbeit am heutigen Staat und zur Losung seiner Prob-
leme aufgefordert wird. Nur kénnte dieser Abschnitt eventuell erginzt
werden durch einen kurzen Ueberblick iiber die Geschichte der Ver-
bandsentwicklung, aus dem ersichtlich wire, wo jeweilen die entschei-
denden Weichenstellungen gewesen sind (z.B. Beginn des gelenkten
Auflenhandels, Ermichtigungsparagraph, Landwirtschaftsgesetz usw.).
Ebenso wichtig wire es, auf alle diejenigen Ansatzpunkte hinzuweisen,
die in der Zukunft Entscheidungen von uns verlangen und die der heran-
wachsende Staatsbiirger darum kennen miifite, um sich als Mitverant-
wortlicher zur Losung der Gegenwartsaufgaben aufgerufen zu wissen.
Denn die Weckung des Biirgersinnes ist und bleibt ja wohl die wichtigste
Aufgabe des staatsbiirgerlichen Unterrichts, auf dafl — mit Jacob
Burckhardt zu sprechen — ,.eine grosstmigliche Quote der Staats-
angebdrigen (auch der Frauen, die Red.) Birger im vollen Sinne” seien.

Erich Gruner, Basel

Text vom Verfasser der ,Staatshiirgerin” freundlich zur Verfiigung gestellt.

ES



	Aktuelle oder konventionelle Staatsbürgerkunde? : Zur Frage des staatskundlichen Unterrichts und Leitfadens

